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Beteiligungsbericht  
für das Wirtschaftsjahr 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie auch in den vergangenen Jahren freue ich mich, Ihnen die Neuauflage des Beteili-
gungsberichtes der Stadt Biedenkopf für das Wirtschaftsjahr 2021 vorlegen zu können. In 
diesem Bericht werden die Beteiligungen der Stadt Biedenkopf entsprechend der jeweiligen 
Geschäftsberichte bzw. Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2020 dargestellt sowie Mit-
gliedschaften in anderen Organisationen, Geschäftsanteile und Stiftungen. 
 
Damit wird den gesetzlich vorgegebenen Grundlagen entsprechend § 123 a HGO Rech-
nung getragen und die Forderung nach Transparenz und Offenheit hiermit erfüllt. Der Be-
teiligungsbericht dient gleichermaßen als Information für die städtischen Gremien sowie für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit der Vorlage dieses Berichtes aufschlussreiche Einblicke in das Beteili-
gungswesen der Stadt Biedenkopf vermitteln zu können.  
 
Der Beteiligungsbericht kann auch auf der Homepage der Stadt Biedenkopf unter 
https://www.biedenkopf.de/de/rathaus/leben-in-biedenkopf/finanzen eingesehen werden. 
 
Allen Leserinnen und Lesern dieses Berichtes wünsche ich interessante und aufschlussrei-
che Einblicke in das Beteiligungswesen der Stadt Biedenkopf. 
 
Biedenkopf, 15. September 2022 
 
 
 
 
Joachim Thiemig 
Bürgermeister 
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1. Rechtliche Grundlagen 
 
Entsprechend § 123 a "Beteiligungsbericht und Offenlegung" der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
ist die Stadt Biedenkopf verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.  
 
Dieser hat folgenden Wortlaut (Klammerzusätze sind Erläuterungen): 

"(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen 
Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie 
mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der Bericht ist innerhalb von 9 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen 

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Orga-
ne und die Beteiligungen des Unternehmens, 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzufüh-
rungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirt-
schaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten, 

 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen. (Hiernach darf 
sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn 

 
  a) der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 
 
  b) die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungs-

fähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 
 
  c) der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird 

oder erfüllt werden kann.) 

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang an 
einem Unternehmen beteiligt (gehört ihr die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht 
ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zu), hat sie darauf 
hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer 
ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Be-
züge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbe-
richt aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröf-
fentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie 
von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang 
zum Jahresabschluss aufgenommen werden. 

(3)  Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die 
Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form 
zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.“ 
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2. Beteiligungsportfolio 
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3. Erläuterungen der Rechts- und Organisationsformen 
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die „GmbH“ ist eine Unternehmensform und zählt zu den Kapitalgesellschaften. Den oder die Inhaber 

einer GmbH nennt man Gesellschafter. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bzw. GmbH haftet 

ausschließlich mit ihrem Gesellschaftsvermögen, nicht jedoch mit dem Privatvermögen der einzelnen 

Gesellschafter. Somit ist das Risiko für die Unternehmer bzw. Gesellschafter wesentlich besser kalku-

lierbar, da sie in der Regel ausschließlich mit Ihrer GmbH-Stammeinlage haften, die klar in 

der Satzung/im Gesellschaftsvertrag festgesetzt ist. Da diese Rechtsform den Gesellschaftern große 

Gestaltungsspielräume ermöglicht, wird diese Rechtsform im kommunalen Bereich gerne angewandt. 

 

Eingetragene Genossenschaften (eG) 

Die eingetragene Genossenschaft ist eine juristische Person, die mit Satzungsunterzeichnung durch 

mind. drei Mitglieder entstanden ist, jedoch erst die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Genossen-

schaftsregister erreicht. Der Zweck der Genossenschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mit-

glieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch den gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu för-

dern. Als eG erlangt sie die volle Rechtsfähigkeit und hat eigenständige Rechte und Pflichten entspre-

chend dem Genossenschaftsgesetz (GenG). 

Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass eine Begrenzung der Mitgliederhaftung auf die Höhe der An-

teile der Genossenschaftsmitglieder möglich ist. Die Mitglieder der eG haften also dann nur mit ihrem 

gezeichneten Anteil. Die Genossenschaft haftet indessen mit ihrem gesamten Geschäftsvermögen. 

 

Zweckverbände 

Ein Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts . Er ist ein Zusammenschluss mehrerer 

kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erledigung einer bestimmten öffentlichen Aufga-

be, zu deren Erledigung die Gemeinde oder der Landkreis berechtigt bzw. verpflichtet ist (z. B. Wasser-

versorgung, Abwasserentsorgung, Personennahverkehr). Zweckverbände sind die bekannteste und 

häufigste Form interkommunaler Kooperation. In der Verbandssatzung sind die Mitglieder, die Aufgaben 

und der Name ebenso wie die Art der Finanzierung festgelegt. Organe sind der Verbandsvorstand und 

die Verbandsversammlung (oberstes Organ). 

 

Wasser- und Bodenverbände 

Ein Wasser- und Bodenverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die im öffentlichen Inte-

resse und zum Nutzen ihrer Mitglieder Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft wahrnimmt. Mitglie-

der sind Landwirte, Grundeigentümer im Verbandsgebiet und diejenigen, die von der Tätigkeit des Ver-

bandes Vorteile haben ("Nutznießer") und an seinen Kosten beteiligt werden. Wasser- und Bodenver-

bände können nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegrün-

det werden. 
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Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR) 

Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist eine mit öffentlichen Aufgaben betraute juristische Person 

des öffentlichen Rechts, deren Aufgaben ihr gesetzlich oder satzungsmäßig zugewiesen worden sind. 

Ihre hoheitlichen Aufgaben werden in ihrer Satzung festgelegt. Die Körperschaft bündelt sachliche Mittel 

(wie Gebäude, Einrichtung, Fahrzeuge) und Personal (Planstellen für Beamte und Arbeitnehmer) in ei-

ner rechtlich selbstständigen Organisationseinheit und unterliegt dem öffentlichen Recht. Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts unterscheiden sich von den Körperschaften des Privatrechts (Verein, Akti-

engesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, GmbH, Genossenschaft) dadurch, dass sie öffent-

lich-rechtlich organisiert sind und öffentlich-rechtlich handeln. 

 

Eigenbetriebe 

Eigenbetriebe sind kommunalrechtlich wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde, die keine eigene 

Rechtspersönlichkeit besitzen. Ein Eigenbetrieb stellt ein Sondervermögen dar, das gesondert vom 

Kommunalhaushalt zu verwalten ist und eine eigene Wirtschafts-, Erfolgs-, Finanz- und Vermögenspla-

nung besitzt. Das kommunale Parlament entscheidet über die Grundsätze, nach denen der Eigenbe-

trieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll. Der Vorteil eines Eigenbetriebs ist u. a. die größere 

Flexibilität in Bezug auf investive Maßnahmen und Personalausstattung, Verkürzung von Entschei-

dungswegen und eine erleichterte Transparenz. Organe eines Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung 

und die Betriebskommission 

 

Stiftungen 

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck 

verfolgt. Im Vordergrund stehen Vermögensmassen, deren Erträge bestimmten Zwecken zugutekom-

men sollen. Bei Stiftungen wird in der Regel das Vermögen auf Dauer erhalten und die Begünstigten 

können nur in den Genuss der Erträge kommen. Stiftungen werden gewöhnlich von einem Vorstand 

vertreten und unterliegender staatlichen Stiftungsaufsicht. 

 

Mitgliedschaften 

Eine Mitgliedschaft bezeichnet die Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Partei oder einer anderen Ver-

einigung. Die Statuten der Gemeinschaft legen gewisse Rechte und Pflichten fest. Dazu gehört oft die 

Pflicht zur Unterstützung der Ziele der Körperschaft. 
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4. Beteiligungen 
 
4.1 Unmittelbare Beteiligungen 
 
Eine unmittelbare Beteiligung (direkte, offene oder echte Beteiligung) bedeutet, dass sich ein Anleger unmittelbar 
an einem Unternehmen beteiligt. Somit kommt kein Intermediär, also ein zwischengeschaltetes Glied, zum Ein-
satz, sondern der Geldgeber bringt das Kapital als Gesellschaftskapital unmittelbar in das Unternehmen oder die 
Kapitalgesellschaft ein. Durch das Einbringen des Kapitals und dem damit verbundenen Erwerb von Anteilen wird 
der Anleger Gesellschafter, also Miteigentümer. Somit erhält er alle Rechte und Pflichten, die durch einen Gesell-
schaftsvertrag geregelt werden. 
 
 

SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH    
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Mühlweg 16, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung sowie der Bau, die 

Errichtung, der Erwerb, die Betreibung, Unterhaltung, Verpachtung von 
Anlagen, die zu Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen für 
Dritte, auf allen Gebieten der öffentlichen Energie- und Wasserversor-
gung sowie artverwandter Aufgabenfelder dienen, ferner deren kauf-
männische und technische Betriebsführung. Mit eingeschlossen sind 
der Handel und Vertrieb mit Produkten und Dienstleistungen in den 
vorgenannten Bereichen. 

 
 Der öffentliche Zweck ist durch die Durchführung der Versorgung mit 

Strom, Wasser, Gas und Nahwärme erfüllt. 
 
Gründung: 17. August 2000 
 
Stammkapital: 5.000.000,00 € 
 
Gesellschafterin: Stadt Biedenkopf 100 % 
 
Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Joachim Thiemig 

 Erster Stadtrat Gerhard Hesse 

 Stadtrat Ewald Achenbach 

 Stadtrat Stefan Fenner 

 Stadtrat Rainer Höhn 

 Stadtrat Herbert Nassauer 

 Stadtrat Bernd Meißner 

 Stadtrat Arnd Prätorius 

 Stadtrat Jürgen Schneider 

 Stadtrat Dietrich Stark 
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Aufsichtsrat: Thiemig, Joachim; Bürgermeister (Vorsitzender) 

 Roßbach, Klaus-Dieter; Stadtverordneter (Stellv. Vors. bis 14.05.2020) 

 Schlenkrich-Schwarz, Britta, Stadtverordnete (Stellv. Vors. ab 14.05.2020) 

 Meißner, Bernd; Stadtrat 

 Wagner, Manfred; Stellv. Stadtverordnetenvorsteher 

 Morbitzer, Christoph, Betriebsratsvorsitzender SWB 

 

Geschäftsführer: Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Wolfgang Buder 
 
 
Bezüge: Der Geschäftsführer ist im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages vom 

Magistrat an die SWB abgestellt. Weitere Bezüge werden nicht gewährt. 
 
 
Beteiligungen: 60 %  an der Gasversorgung Biedenkopf GmbH (GVB) 
(mehr als 20 %) 
 51 %  an der Nahwärme Biedenkopf GmbH (NWB) 
 
 50 % Windpark Schwarzenberg GmbH (WPS)  
  Breidenbach 
 
 
Kredite: Der Schuldenstand betrug zum 31. Dezember 2020 = 2.518.744,59 € (hiervon 

Bürgschaftswert Stadt = 2.067.685,66 €). Es erfolgten keine Darlehensauf-
nahmen im Berichtsjahr. 

 
 
Haushalt Stadt: Von dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 wurde ein Betrag von 

750.000,00 € der Gewinnrücklage zugeführt und der Restbetrag auf neue 
Rechnung vorgetragen. Der Bilanzgewinn umfasst dabei insgesamt 
1.189.298,13 € (aus Jahresüberschuss 369.168,44 zzgl. Gewinnvortrag aus 
2019 von 820.129,69 €). 

 
 Die Konzessionsabgabe (KA) für 2020 wurde sowohl im Strom- wie auch Was-

serbereich in voller Höhe erwirtschaftet und kann an den städtischen Haushalt 
ausgezahlt werden. Damit fließen an Strom-KA 260.699,06 EUR und an Was-
ser-KA 156.674,88 EUR aus dem Jahresabschluss 2020 an den städt. Haus-
halt. 
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Baustoffrecycling Biedenkopf GmbH  
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
 
Anschrift: Sennerweg 2, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Anmietung und Verwal-

tung eines Zwischenlagers für unbelasteten Erdaushub sowie die An-
nahme, das Aufarbeiten und die Wiederverwertung von unbelastetem 
Bauschutt, Altasphalt und Straßenaufbruch. 

 
 Der öffentliche Zweck wird durch den Betrieb der Bauschuttdeponie 

Eschborn erfüllt. 
 
 
Gründung: 5. November 1992 
 
 
Stammkapital: 25.564,59 € (ehemals 50.000,00 DM) 
 
 
Gesellschafter: Christoph Scheld 60 % 
 Stadt Biedenkopf 40 % 
 
 
Geschäftsführer: Christoph Scheld 
 Bürgermeister Joachim Thiemig 
 
 Bezüge werden nicht gewährt. 
 
 
Beteiligungen: keine 
 
 
Kredite: keine 
 
 
Haushalt Stadt: Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2020 beträgt 2.327,39 € und 

wird zusammen mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag in Höhe von 
11.979,02 €, im Ergebnis 14.306,41 €, auf neue Rechnung vorgetragen. 
Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2020 wird auf 179.797,17 € festge-
stellt.  

  
 Die Stadt erhält vergünstigte Nutzungsentgelte. 
  
     



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                      



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

Perfstausee-Betreibergesellschaft mbH 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
 
Anschrift: Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung und Organisation 

der Freizeitnutzung des Hochwasserrückhaltebeckens Breidenstein/Perf 
 
 
Gründung: 3. Dezember 1992  
 
 
Stammkapital: 26.075,89 € (ehemals 51.000,00 DM) 
 
 
Gesellschafter: Wasserverband Oberes Lahngebiet 33 1/3 % 
 Stadt Biedenkopf  33 1/3 % 
 Gemeinde Breidenbach  33 1/3 % 
 
 
Gesellschafterversammlung: Landrätin Kirsten Fründt (Wasserverband Oberes Lahngebiet) 
 Bürgermeister Joachim Thiemig (Stadt Biedenkopf) 
 Bürgermeister Christoph Felkl (Gemeinde Breidenbach) 
 
 
Geschäftsführer: Volker Haupt (bis 31.03.2021) 
 Mike-Oliver Klotz (ab 22.01.2020) 
   
 Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeiten keine Vergütung oder  
 Aufwandsentschädigung. Es besteht kein Aufsichtsrat, sodass keine Auf-

sichtsratsvergütungen geleistet wurden. 
 
 
Beteiligungen: keine 
 
 
Kredite: keine 
 
 
Haushalt Stadt: Seitens der Stadt wurden folgende Zuschüsse an die GmbH gezahlt: 
 

2019 = 4.000,00 (davon 2.600,00 € Ertragszuschuss und 1.400,00 € Ein-
zahlung zur Kapitalrücklage) 
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4.2 Mittelbare Beteiligungen 

Eine mittelbare Beteiligung bedeutet eine Beteiligung, die nicht direkt vollzogen wird, sondern durch 
dazwischengeschaltete Personen, Investoren oder Unternehmen. Im Kommunalrecht wird von mittelba-
rer Beteiligung gesprochen, wenn die Gemeinde nicht selbst an einem Unternehmen oder Projekt betei-
ligt ist, sondern lediglich an einem Unternehmen, das seinerseits an dem Unternehmen oder Projekt 
beteiligt ist. 

Gasversorgung Biedenkopf GmbH (GVB)  
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Mühlweg 16, 35216 Biedenkopf 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Gasversorgung sowie der 
 Verkauf und die Installation von Gasgeräten im Gebiet der Stadt 
 Biedenkopf. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Planung, 
 die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb und die Instandhaltung  
 technischer Einrichtungen und Leitungssysteme zur Versorgung  
 der Bevölkerung mit Gas sowie die Erbringung von Werk- und  
 Dienstleistungen in diesen Bereichen. 
 
Gründung: 30.06.1978 
 
Stammkapital: 1.600.000,00 € 
 
Gesellschafter: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 60 % 
 EAM Beteiligungen GmbH, Kassel 30 % 
 Stadtwerke Marburg 10 % 
 
Aufsichtsrat: Joachim Thiemig Vorsitzender 
  Thomas Weber Erster stellv. Vorsitzender (bis 20.06.2020) 
  Hans-Heinrich Schriever Erster stellv. Vorsitzender (ab 01.07.2020) 
  Rainer Kühne Zweiter stellv. Vorsitzender 
  Jörg Hartmann 
  Gerold Schneider 
  Jürgen Schneider 
  
Geschäftsführer: Wolfgang Buder 
 Marcus Hief 
 
 Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer betrugen 11.183,60 €. Weite-

res Personal wurde von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 nicht 
beschäftigt. 

  
Ergebnisverwendung: Vom Jahresüberschuss inklusiv Gewinnvortrag wurden 420.000 € 

ausgeschüttet, 257.000 € den Gewinnrücklagen zugeführt und der 
Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Bilanz GVB zum 31. Dezember 2020 
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Gesellschafter 
Gasversorgung Biedenkopf GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Nahwärme Biedenkopf GmbH (NWB)  
 
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Mühlweg 16, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Blockheizkraft-

werks in der Stadt Biedenkopf für die Nahwärmeversorgung. Gleich-
zeitig wird Strom erzeugt, der in das Netz der Stadt Biedenkopf einge-
speist wird. 

 
 Die Nahwärme Biedenkopf GmbH versorgt überwiegend öffentliche 

Objekte, wie die verschiedenen Schulgebäude und Sporthallen, das 
Rathaus, das Lahnauenbad sowie das Ärztehaus am Obermühlsweg 
und das DRK-Krankenhaus mit Wärme. 

 
 Gegenstand ist des Weiteren die Beratung von und die Kooperation 

mit Unternehmen der Wärmeversorgung, die Energieberatung sowie 
die Vornahme aller Geschäfte, die hiermit in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Un-
ternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, die Geschäftsführung 
derartiger Unternehmen übernehmen, sie vertreten oder sonstige 
dienliche Interessen fördern. 

 
 
Gründung: 1. März 1989 
 
 
Stammkapital: 434.000,00 € 
 
 
Gesellschafter: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 50,92 % 
 Landkreis Marburg-Biedenkopf 25,12 % 
 Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) 23,96 % 
 
 
Gesellschafterversammlung: Wolfgang Buder, SWB 
 Kirsten Fründt, Landkreis Marburg-Biedenkopf 
 Norbert Schüren, SWMR 
  
 
Geschäftsführer: Rainer Kühne, SWMR 
   
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Seit der Gründung erfolgt die kaufmännische Be-
triebsführung durch Mitarbeiter der Stadtwerke in Biedenkopf. Ab dem 01.01.2005 ist die Stadtwerke 
Marburg GmbH vertraglich für die technische Betriebsführung der Heizzentrale am Lahnauenbad in 
Biedenkopf verantwortlich. 
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Finanzdaten zum 31. Dezember 2020 
Nahwärme Biedenkopf GmbH 
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Windpark Schwarzenberg GmbH  
 
Sitz: Breidenbach 
 
Anschrift: Bachstr. 4-14, 35236 Breidenbach 
 
 
Gegenstand und Zweck: Planung, Errichtung, Erwerb, Instandhaltung und Verwaltung techn. 

Einrichtungen (einschl. Kraftwerke) sowie Erzeugung und Verteilung 
von Energie und Wärme mittels erneuerbarer Energien auf dem Ge-
biet der Kommunen und der Stadtwerke, die Gesellschafter sind. 

 
 Der Windpark Schwarzenberg ist ein interkommunales Projekt der 

Gemeinde Breidenbach sowie der Stadt Biedenkopf mit ihren eigenen 
Stadtwerken. 

 
 
Gründung: 21. Februar 2013 
 
 
Stammkapital: 60.000,00 € 
 
 
Eigenkapitaleinlage: 12,34 Mio. € 
 
 
Gesellschafter: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 50 % (30.000 €) 
 Gemeinde Breidenbach 50 % (30.000 €) 
 
 
Aufsichtsrat: Stadt Biedenkopf 
 Joachim Thiemig Bürgermeister 
 Bernd Meißner Stadtrat 
 Uwe Schneider Stadtverordneter 
 Michael Miss Stadtverordneter 
 Jörg Sperling Stadtverordneter 
 
 
 Gemeinde Breidenbach 
 Jochen Stöcker Erster Beigeordneter 
 Martin Beckmann Vorsitzender der Gemeindevertretung 
 Axel Fuchs Gemeindevertreter 
 Nicole Pfeifer Gemeindevertreterin 
 Peter Künkel Gemeindevertreter 
 
 
 
Geschäftsführer: Christoph Felkl Bürgermeister Gemeinde Breidenbach 
 Wolfgang Buder SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH  
  
 
Die Windpark Schwarzenberg GmbH unterliegt der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. 
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sämtliche operativen Tätigkeiten werden durch 
technische und kaufmännische Betriebsführer sowie weitere Dienstleister erledigt. 
 



24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
5. Mitgliedschaften 
 

Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Auf der Großwiese, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe ist ein Wasser- und 

Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 
12. Februar 1991. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner 
Mitglieder. 

 
 Der Verband hat die Aufgabe, das in den Mitgliedsgemeinden anfal-

lende Abwasser abzuführen und zu behandeln.  
 
Gründung: Der Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe wurde im Jahr 1974 

noch vor der Gebietsreform, zunächst als Abwasserverband Perfge-
biet, von 15 Gemeinden des Hinterlandes gegründet und vergrößerte 
sich durch den Beitritt weiterer Kommunen kontinuierlich. In 1980 trat 
die Stadt Bad Laasphe dem Abwasserverband bei, danach erfolgte die 
Umbenennung in „Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe“. Die 
Gemeinde Breidenbach wurde in 1992 Mitglied des Verbandes und 
zuletzt der Abwasserverband Dautphetal, der in 2005 hinzukam. 

 
 
Stammkapital: In der Satzung des Verbandes ist kein fest bestimmtes Stammkapital 

ausgewiesen. Gemäß § 22 Abs. 6 der zurzeit gültigen Satzung soll der 
Verband keine Gewinne erzielen. 

 
 
Mitglieder: Stadt Biedenkopf 

 Stadt Bad Laasphe 

 Gemeinde Breidenbach 

 Gemeinde Steffenberg 

 Gemeinde Angelburg  

 Gemeinde Bad Endbach  

 Gemeinde Eschenburg  

 Abwasserverband Dautphetal 

 
 
Geschäftsführer: Göran Müller 
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Vorstand: Verbandsvorsteher Bürgermeister Bernd Schmidt, Dautphetal 
 Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann, Bad Laasphe (bis 31.10.2020) 
 Bürgermeister Terlinden, Bad Laasphe (ab 01.11.2020) 
 Bürgermeister Gernot Wege, Steffenberg 
 Bürgermeister Christoph Felkl, Breidenbach 
 Bürgermeister Thomas Beck, Angelburg 
 Bürgermeister Julian Schweitzer, Bad Endbach 
 Bürgermeister Götz Konrad, Eschenburg 
 Bürgermeister Joachim Thiemig, Biedenkopf 
  
 
An die Mitglieder des Verbandsvorstandes wurden keine Bezüge gezahlt. 
Da sich aus der Angabe der Geschäftsführervergütungen die Bezüge eines Organmitgliedes feststellen 
lassen, wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Angabe 
verzichtet. 
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Unterhaltungsverband „Obere Lahn“ 
 
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Was-

serverbandgesetzes vom 12. Februar 1991. 
 
 Zweck des Verbandes ist die Unterhaltung der Lahn im Verbandsge-

biet einschließlich der Ufer. 
 
 
Gründung: 24. September 1965 
 
 
Anteil Stadt: 35,46 % 
 
Verbandsgemeinden: Stadt Biedenkopf 
 Gemeinde Dautphetal 
 Gemeinde Lahntal 
 
 
Verbandsvorstand: Bürgermeister Manfred Apell (Verbandsvorsteher) 
 Bürgermeister Bernd Schmidt (Stellv. Verbandsvorsteher) 
 Bürgermeister Joachim Thiemig 
 
 
Verbandsversammlung: Ewald Achenbach 
 Armin Kolbe 
 Kurt Vogt 
 
Verbandsgeschäftsführer: Hartmut Klingelhöfer (bis März 2020) 
 Sandra Riehl (ab April 2020) 
 Michael Reuter (Stellvertreter) 
 
 
Verbandsaufsicht: Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf 
 
 
Jahresbeiträge: Der Beitrag der Verbandsmitglieder verteilt sich im Verhältnis der auf 

das Gemeindegebiet anfallenden Uferlänge der Lahn. Die Höhe der 
Beiträge wird in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegt. 
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HAUSHALTSSATZUNG 
 

des Unterhaltungsverbandes "Obere Lahn" für das 
Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund des § 47 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) in Verbin-
dung mit den §§ 94 ff Hess. Gemeindeordnung (HGO) und des § 23 der Satzung des Unterhaltungsverbandes 
"Obere Lahn" in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 
 § 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
 im Ergebnishaushalt 
 
  im ordentlichen Ergebnis 
  mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR 
  mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 35.300,00 EUR 
 
  im außerordentlichen Ergebnis 
  mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR 
  mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR 
 
 mit einem Fehlbedarf von  -35.300,00 EUR 
 
 im Finanzhaushalt 
 
  mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0 EUR 
 
  und dem Gesamtbetrag der 
 
  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR 
  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR 
 
  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
 
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 0 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 § 2 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 
 § 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 
 § 4 
Kassenkredite werden nicht beansprucht. 
 
 
 § 5 
Im Haushaltsjahr 2020 werden keine Verbandsbeiträge erhoben. 


